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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den öffentlichen Finanzen in der WWU 2006
(2007/2004(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die öffentlichen Finanzen in der 
WWU – Das erste Jahr nach der Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
(KOM(2006)0304),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 
23. und 24. März 2001, in denen eine regelmäßige Überprüfung der langfristigen 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen – einschließlich der zu erwartenden
Belastungen, die sich aufgrund der demografischen Veränderungen ergeben werden –
gefordert wird,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen in der EU (KOM(2006)0574),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 über 
die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass von den Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie entsprechend den 
für die einheitliche Währung geltenden Regeln ihre Haushaltsdefizite unter 3 % des BIP 
halten, und dass regelmäßig gegen diese Regel verstoßen worden ist,

B. unter Hinweis darauf, dass die Mitgliedstaaten in der unlängst von der OECD 
herausgegebenen Defizitwarnung aufgefordert werden, sich auf Reformen zur 
Konsolidierung ihres wirtschaftlichen Fortschritts zu konzentrieren, indem sie den 
wirtschaftlichen Wiederaufschwung zur Senkung ihrer Haushaltsdefizite nutzen und die 
Arbeitsmärkte wettbewerbsfähiger machen,

C. in der Erwägung, dass die durchschnittliche Schuldenquote für den Euroraum im Jahre 
2005 bei 70,6 % lag und im Jahre 2006 bei etwa 69,4 % und dass für 2007 ein Rückgang 
auf 68 % prognostiziert wird; unter Hinweis darauf, dass der Unterschied zwischen der 
niedrigsten und der höchsten Schuldenquote sowohl 2005 als auch 2006 über 100 
Prozentpunkte des BIP ausmachte und derselbe Abstand voraussichtlich 2007 bestehen 
bleiben wird,

D. unter Hinweis darauf, dass das durchschnittliche Defizit für den Euroraum im Jahre 2005 
-2,6 % des BIP betrug und etwa -2,0 % im Jahre 2006 und für 2007 ein Rückgang auf 
-1,5 % prognostiziert wird; unter Hinweis darauf, dass der Abstand bei der Defizitquote in 
den Jahren 2005 und 2006 nahe bei 9 Prozentpunkten lag und im Jahre 2007 mit einem 

  
1 ABl. L 174 vom 7.7.2005, S. 5.
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Rückgang auf etwa 7 Prozentpunkte gerechnet wird,

E. unter Hinweis darauf, dass die durchschnittliche Wachstumsrate des BIP für den 
Euroraum im Jahre 2005 1,4 % betrug und im Jahre 2006 etwa 2,6 % und für 2007 mit 
einem Wert von 2,1 % gerechnet wird; unter Hinweis darauf, dass der Abstand bei der 
Wachstumsrate 2005 und 2006 etwa 5 Prozentpunkte betrug und für 2007 ein 
stagnierender Wert von etwa 5 Prozentpunkten prognostiziert wird,

F. unter Hinweis darauf, dass die Arbeitslosenrate im Euroraum im Jahre 2005 bei 8,6 % lag 
(12 600 000) und im Jahre 2006 auf 8,1 % (11 900 000) zurückging; unter Hinweis 
darauf, dass mit einem Rückgang der Arbeitslosenrate auf 7,7 % (11 500 000) im Jahre 
2007 gerechnet wird und dass der prognostizierte Rückgang ein Beleg dafür ist, dass ein 
Defizitabbau die Wirtschaftstätigkeit fördert und die Arbeitslosigkeit verringert,

G. unter Hinweis darauf, dass bei den alterungsbedingten Ausgaben ein Anstieg um 4 % des 
BIP bis zum Jahre 2050 prognostiziert wird; unter Hinweis darauf, dass infolgedessen in 
einer Reihe von Mitgliedstaaten die alterungsbedingten öffentlichen Ausgaben um 5 % 
auf 13 % des BIP ansteigen werden, was erheblichen Druck auf die Tragfähigkeit ihrer 
öffentlichen Finanzen ausüben wird, während mit einem Rückgang des Wachstums von 
2,4 % im Zeitraum 2004 – 2010 auf 1,9 % im Zeitraum 2011 – 2030 und lediglich 1,2 % 
im Zeitraum 2031 – 2050 gerechnet wird; unter Hinweis darauf, dass ein 
Wachstumsrückgang und steigende alterungsbedingte Ausgaben das wirtschaftliche 
Wohlergehen der europäischen Bürger gefährden und die europäischen Organe und die 
gemeinsamen Politiken einem Auflösungsdruck aussetzen könnten,

Erfahrungen mit dem überarbeitenden Stabilitäts- und Wachstumspakt

1. erinnert daran, dass das wichtigste Ziel des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) darin 
besteht, einen Haushaltsüberschuss oder mittelfristig zumindest einen ausgeglichenen 
Haushalt zu gewährleisten, was in Anbetracht der bevorstehenden demografischen 
Herausforderungen von grundlegender Bedeutung ist;

2. begrüßt, dass sich die Mitgliedstaaten mit dem Ziel des SWP ausgesöhnt haben und dass 
viele von ihnen beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen;

3. teilt die Besorgnisse der Kommission über die Umsetzung des präventiven Arms des 
SWP, insbesondere was die Mitgliedstaaten angeht, denen es noch nicht gelungen ist, ihre 
öffentlichen Finanzen in Ausgleich zu bringen;

4. befürchtet, dass der überarbeitete SWP – insbesondere sein korrektiver Arm – bei einer 
nachsichtigen Inkraftsetzung mit der Gefahr hoher und anhaltender öffentlicher Schulden 
einhergeht, was eine ernsthafte Bedrohung für die Ausgewogenheit der öffentlichen 
Finanzen und die Beschäftigungsmöglichkeiten darstellen könnte;

5. unterstreicht, dass die Haltung der Mitgliedstaaten gegenüber dem überarbeiteten SWP 
letztlich über Erfolg oder Misserfolg des SWP entscheiden wird; macht warnend darauf 
aufmerksam, dass eine weitere Überarbeitung von der Öffentlichkeit oder den 
Wirtschaftsakteuren kaum akzeptiert werden dürfte;
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6. ist besorgt darüber, dass die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Abstände beim
Defizit, bei der Verschuldung und beim Wachstum zunehmen könnten, was dazu führen 
könnte, dass die einheitliche Währung untergraben wird, das Wirtschaftswachstum zum 
Erliegen gebracht und die Beschäftigungsaussichten verringert werden; ermutigt die 
Mitgliedstaaten zur Durchführung wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die zur 
Verringerung der ermittelten Abstände führen und eine weitere Konvergenz zur Folge 
haben;

7. ist besorgt über das langsame Tempo des Abbaus der öffentlichen Schulden in einigen 
Mitgliedstaaten; widersetzt sich endlosen und ergebnislosen Defizitverfahren und fordert 
deshalb die Kommission und den Rat dringend auf, zügig und entschlossen zu handeln;

8. verweist die Mitgliedstaaten darauf, dass gestiegenes Wachstum und ein höherer
Beschäftigungsstand zu einem beträchtlichen Anstieg der Steuereinnahmen führen sollten, 
so dass das Risiko übermäßiger Defizite verringert wird, während gleichzeitig ein 
beträchtlicher Abbau der Staatsverschuldung ermöglicht wird;

9. unterstreicht, dass Verstöße gegen den SWP letztlich die gemeinsame Währungspolitik 
untergraben und den Druck in Richtung auf eine Zinsanhebung verstärken könnten; 
betont, dass eine unabhängige Europäische Zentralbank wichtig für die Wahrung der 
Preisstabilität ist, da auf diese Weise ein Rahmen für eine Wirtschaftspolitik geschaffen 
wird, die zu einem hohen Niveau von Wachstum und Beschäftigung führt;

10. sieht deshalb die dringende Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten ihre Finanzpolitik auf
die Erfordernisse der gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik abstimmen, um den 
Wohlstand der europäischen Bürger weiter zu steigern, und dass für sämtliche 
Mitgliedstaaten ein gemeinsamer Zeitplan und ein gemeinsamer Rahmen für den Haushalt 
gelten;

11. begrüßt die Tatsache, dass der überarbeitete SWP die Entwicklung von 
Reformprogrammen mit realistischen Fristen und mittelfristigen haushaltspolitischen 
Zielen gestattet;

12. teilt die Auffassung, dass auf die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten zugeschnittene 
Reformprogramme eine bessere Umsetzung des präventiven Arms des SPW gestatten 
sollten;

13. bedauert, dass die Mitgliedstaaten ihre günstige wirtschaftliche Lage nicht ausreichend zur 
Durchführung bedeutender Strukturreformen nützen, die längerfristig eine 
finanzpolitische Konsolidierung, Wirtschaftswachstum und einen höheren 
Beschäftigungsstand gewährleisten würden;

Künftige Herausforderungen

14. erkennt an, dass die Überarbeitung anscheinend zu einem stärkeren SWP geführt hat; 
verweist darauf, dass der SWP das wichtigste und stärkste Instrument für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken in der EU ist; unterstreicht, dass die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen weiterhin zu einem höheren Wachstum und zu einem 
Anstieg der Beschäftigung führen werden, solange der SWP konsequent und entschieden
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umgesetzt wird;

15. ist besorgt über die Prognosen der Kommission, die einen dramatischen Anstieg der 
alterungsbedingten Ausgaben erkennen lassen, während bei den langfristigen 
Wachstumsaussichten für die Zukunft mit einem Rückgang gerechnet wird, was 
zusammengenommen zwangsläufig beträchtlichen Druck auf die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten ausüben wird;

16. ist besorgt darüber, dass bei sechs Mitgliedstaaten von einem hohen Risiko für die 
langfristige Tragfähigkeit ihrer öffentlichen Finanzen aufgrund der Folgen einer alternden 
Bevölkerung für den Haushalt ausgegangen wird, während bei zehn Mitgliedstaaten von 
einem mittleren Risiko und nur bei neun Mitgliedstaaten von einem geringen Risiko die 
Rede ist;

17. fordert nachdrücklich, dass eine derart enorme Herausforderung für den Haushalt auf EU-
Ebene angegangen wird; verweist darauf, dass der Abbau der Staatsschulden in Zeiten des 
konjunkturellen Aufschwungs beschleunigt werden sollte, während gleichzeitig pro-
zyklische Maßnahmen vermieden und Struktur- und Steuerreformen zur Verbesserung der 
Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten durchgeführt werden;

18. begrüßt, dass die im überarbeiteten SWP vorgesehene Senkung des Defizits um 0,5 % des 
BIP in die Prognosen der Mitgliedstaaten für 2007 und 2008 einbezogen worden ist; teilt 
die Besorgnisse der Kommission, dass die durchschnittliche jährliche Strukturanpassung 
für 2006 diese Zielvorgabe nicht erreicht; ist überzeugt davon, dass angesichts der guten 
wirtschaftlichen Aussichten Spielraum für eine Strukturanpassung besteht, die in den 
meisten Mitgliedstaaten weit über die empfohlenen 0,5 % hinausgeht;

19. fordert die Mitgliedstaaten dringend auf, nichtfundierte Haushaltsprognosen zu vermeiden 
und sich punktueller Maßnahmen und einer kreativen Buchführung zu enthalten; legt dem 
Rat nahe, dafür Sorge zu tragen, dass die Mitgliedstaaten bis zum Jahre 2015 eine 
Staatsverschuldung für verfassungs- bzw. gesetzeswidrig erklären und so die bewährten 
Praktiken bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen in der EU übernehmen;

20. legt den Mitgliedstaaten dringend nahe, der Kommission qualitativ hochwertige 
Statistiken zu liefern, um sicherzustellen, dass die staatlichen Defizite und die 
Staatsschulden verglichen werden können; ermutigt die Kommission, die Qualität der von 
den Mitgliedstaaten übermittelten Statistiken sorgfältig zu prüfen; fordert die Kommission 
auf, alle erforderlichen Schritte zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die 
Mitgliedstaaten qualitativ hochwertige, einheitliche und vergleichbare Statistiken liefern, 
die alle derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten (wie Renten und 
Gesundheitsfürsorge) einschließen; fordert die Kommission auf, ihre Arbeit rasch 
abzuschließen;

21. teilt die Auffassung der Kommission, dass unabhängige Organe und spezifische Regeln 
für einen Haushaltsausgleich einen sehr positiven Einfluss auf die mittelfristigen Ziele der 
Mitgliedstaaten und auf die langfristige Stabilität ausgewogener öffentlicher Finanzen 
haben;

0     0
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22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Vertrag wird eindeutig festgelegt, dass die Entwicklungen bei den öffentlichen Finanzen in 
den Mitgliedstaaten der EU auf der Ebene der EU sehr genau überwacht werden sollten, nicht 
zuletzt deshalb, weil langfristig tragfähige öffentliche Finanzen eine Vorbedingung für 
nachhaltiges Wachstum, für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die 
gesamtwirtschaftliche Stabilität sind. Außerdem sind tragfähige öffentliche Finanzen von 
ausschlaggebender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Währung und liegen 
damit im gemeinsamen Interesse sämtlicher Mitgliedstaaten der EU. Die 
Vertragsbestimmungen, in denen die Auflagen für solide und tragfähige öffentliche Finanzen 
festgelegt wurden, sind in einer Reihe von Verordnungen des Rates verfeinert worden. Zu den 
wichtigsten einschlägigen Dokumenten gehören u.a. der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
(SWP) mit den dazugehörigen späteren Verordnungen zur Änderung der Bestimmungen des 
SWP, feierliche Erklärungen der Mitgliedstaaten, in denen sie sich zur Einhaltung des Pakts 
verpflichten, und Berichte der Kommission mit Bewertungen und an einzelne Mitgliedstaaten 
gerichteten Empfehlungen. Das Europäische Parlament bewertet diese Dokumente vor dem 
Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und haushaltspolitischen Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten und nimmt seinen eigenen jährlichen Bericht über die öffentlichen Finanzen 
in der EU an.

Der Berichterstatter möchte daran erinnern, dass das wichtigste, bei der Überarbeitung des 
SWP verfolgte Ziel darin besteht, die Effizienz der Mitgliedstaaten bei der Vermeidung 
übermäßiger Defizite zu verbessern und so damit beizutragen, dass mittel- bis langfristig eine 
nachhaltige und ausgewogene Stabilität der öffentlichen Finanzen, insbesondere mit Blick auf 
die bevorstehenden demografischen Herausforderungen, gewährleistet wird.

Die Erkenntnisse des Berichterstatters decken sich mit der Bewertung der Kommission. Der 
überarbeitete Stabilitäts- und Wachstumspakt ist funktionsfähig. Er ist gestärkt worden, und 
seine ausschlaggebende Rolle für die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und die 
gesamtwirtschaftliche Stabilität ist unterstrichen worden.

Der Berichterstatter ist sich jedoch des Umstands bewusst, dass sich sein Befund auf lediglich 
ein Jahr Erfahrung mit dem überarbeiteten Pakt stützt. Dieses Jahr war von einer günstigen 
wirtschaftlichen Entwicklung mit einer entsprechenden positiven Wirkung auf den Erfolg der 
Finanzpolitik der Mitgliedstaaten geprägt. Der wirkliche „Stresstest“ für den überarbeiteten 
SWP ist in den nächsten Jahren zu erwarten, dann nämlich, wenn Rat und Kommission dafür 
Sorge tragen müssen, dass die Mitgliedstaaten die im Rat vereinbarten Leitlinien tatsächlich 
umsetzen. Dies wird sicherlich in hohem Maße vom guten Willen der Mitgliedstaaten 
abhängen, und es wird interessant sein zu beobachten, ob die Mitgliedstaaten in den 
kommenden Jahren tatsächlich die Ziele verfolgen werden, die sie sich selbst gesetzt haben, 
einschließlich des Vermeidens prozyklischer Maßnahmen.

In diesem Kontext unterstreicht der Berichterstatter, dass folgende Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten ergriffen werden müssen:

– Die Mitgliedstaaten sollten ihre Haushalte in guten Zeiten konsolidieren, d.h. in Zeiten des 
Wirtschaftswachstums. Es ist notwendig, den wirtschaftlichen Aufschwung, einschließlich 
verbesserter Steuereinnahmen, für einen beträchtlichen Abbau der Staatsschulden zu nutzen, 
um der Entstehung übermäßiger Defizite vorzubeugen und auf einen Haushalt abzuzielen, der 
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sich im Überschuss befindet. Dies ist möglich, ohne die vom öffentlichen Sektor erbrachte 
Dienstleistung zu beeinträchtigen, und wird die Stabilität des Euro untermauern, während 
gleichzeitig Bedingungen geschaffen werden, die dem wirtschaftlichen Wachstum und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich sind. Derzeit weisen lediglich drei Mitgliedstaaten
des Euroraums einen überschüssigen Haushalt auf.

– Strukturreformen müssen durchgeführt und energisch umgesetzt werden. Reformen des 
Arbeitsmarktes, eine weitere Öffnung des Marktes für Dienstleistungen, Energie, 
Telekommunikation (einschließlich einer beträchtlichen Senkung der Roaming-Gebühren) 
und verbesserte Voraussetzungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung können das 
Potenzial für die Stimulierung des Wachstums freisetzen und sollten zu einer höheren 
Nachfrage und dem entsprechend zu einem höheren Beschäftigungsstand führen.

– Die Herausforderung aufgrund der Folgen einer alternden Bevölkerung für die Haushalte 
wird von keinem der Mitgliedstaaten ausreichend angegangen, obwohl dies der Faktor mit 
den größten Auswirkungen auf das künftige Wohlergehen der EU-Bürger ist. Die jüngsten 
Entwicklungen bestätigen, dass eine konsequente Finanzpolitik Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung fördern kann. Infolgedessen müssen die Mitgliedstaaten einen nichtdefizitären 
Haushalt als verfassungsmäßige bzw. gesetzliche Verpflichtung festlegen. Dies ist für die 
Bewältigung der künftigen Herausforderung aufgrund hoher alterungsbedingter Ausgaben in 
Europa von grundlegender Bedeutung.

Außerdem sind im Zuge der Überarbeitung des SWP im präventiven Arm des SWP neue 
Konzepte, Begriffsbestimmungen und Grundsätze eingeführt worden. Um eine konsequente 
Anwendung der Regeln sicherzustellen, wurde das methodische Vorgehen für die Aufstellung 
mittelfristiger länderspezifischer haushaltspolitischer Ziele geklärt, und parallel dazu hat die 
Kommission begonnen, sich damit zu beschäftigen, wie implizite Verbindlichkeiten künftig 
bei ihrer Bestimmung berücksichtigt werden könnten. Es wurde ebenfalls eine Reihe von 
Fragen geklärt, die die Festlegung des Anpassungspfades in Richtung auf die mittelfristigen 
haushaltspolitischen Ziele betreffen, einschließlich der Bedingungen für die Berücksichtigung 
von Strukturreformen im präventiven Arm des SWP.

Die Bewertung der Funktionsweise des präventiven Arms des SWP durch die Kommission 
fällt gemischt aus. Als positiv ist zu vermelden, dass im Kontext der im Jahre 2005 
aktualisierten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme differenzierte mittelfristige 
haushaltspolitische Ziele festgelegt wurden, die länderspezifische wirtschaftliche Grunddaten 
widerspiegeln. Zusätzlich dazu sind die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nachgekommen, 
ihre Haushaltsprognosen auf realistische gesamtwirtschaftliche Annahmen zu stützen, und der 
Rückgriff auf punktuelle Maßnahmen ist eindeutig zurückgegangen. In der von der 
Kommission vorgenommenen Bewertung der im Jahre 2005 aktualisierten Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme wurde auch auf einige Abweichungen von den vereinbarten 
Grundsätzen hingewiesen. Insbesondere die für 2006 von Mitgliedstaaten, die ihre 
mittelfristigen haushaltspolitischen Ziele noch nicht erreicht haben, geplante strukturelle 
finanzpolitische Anpassung verfehlt den zum Zeitpunkt der Reform vereinbarten Zielwert von 
0,5 %. Dies ist ein Beleg dafür, dass das günstige wirtschaftliche Umfeld nicht für Fortschritte 
hin zur Verwirklichtung der mittelfristigen Haushaltsziele genutzt wird. Zusätzlich dazu wird 
in einigen Mitgliedstaaten die geplante Anpassung in die Zukunft verschoben und nicht durch 
konkrete Maßnahmen abgestützt. Es ist notwendig, dass die Mitgliedstaaten ihre 
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Anstrengungen weiter verstärken.

Insgesamt gesehen ist die Erfahrung mit der Durchführung des Verfahrens bei übermäßigem 
Defizit als positiv anzusehen. Der gewachsene Spielraum für die Bewertung ist insbesondere 
dazu genutzt worden, realistische Fristen für die Mitgliedstaaten mit Blick auf die Korrektur 
ihrer übermäßigen Defizite zu setzen, während gleichzeitig gewährleistet wird, dass 
beträchtliche finanzpolitische Anstrengungen unternommen werden. Die Anwendung der 
Vorschriften betreffend „andere relevante Faktoren“ bei den Schritten, die zu einem 
Beschluss über das Vorhandensein eines übermäßigen Defizits führen, hat bestätigt, dass der 
SWP weiterhin ein regelgebundener Rahmen ist: Seit der Überarbeitung sind alle Defizite, die 
über 3 % des BIP hinausgehen, als übermäßig angesehen worden. Nichtsdestoweniger ist der 
Berichterstatter besorgt über das langsame Tempo des Abbaus der öffentlichen Schulden in 
einigen Mitgliedstaaten. Er widersetzt sich endlosen und ergebnislosen Defizitverfahren und 
fordert deshalb die Kommission und den Rat auf, zügig und entschlossen zu handeln. 
Abschließend ist festzuhalten, dass die Überarbeitung des SWP einen konstruktiven und 
transparenten politischen Dialog über die Fälle einzelner Länder auf der Ebene der EU 
stimuliert hat, was zu einem reibungslosen und effizienten Funktionieren des SWP 
beigetragen hat.


